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Text 
                                                           Anlage 12 
                                                          gemäß § 54 
 

Waren, deren gewerbsmäßiges innergemeinschaftliches Verbringen vor 

Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen ist 
 

 1. Fleisch, Embryonen, Samen, Drüsen, innere Organe, Häute, Blut einschließlich Blutserum, Erzeugnisse 
aus Blut sowie Borsten, Haare und Wolle von Klauentieren 

 

 2. Fleisch, Samen, Drüsen, innere Organe, Blut einschließlich Blutserum, Erzeugnisse aus Blut und 
Erzeugnisse aus Häuten einschließlich Blutserum von Einhufern 

 

 3. Fleisch von Hasen und Kaninchen 
 

 4. Fleisch, Bruteier, Federn und Federteile von Geflügel 
 

 5. Eier und Sperma von Süßwasserfischen 
 

 6. Knochen und Erzeugnisse aus Knochen einschließlich unbehandelte Jagdtrophäen 
 

 7. Rohmaterial, soweit dieses in den Z 1 bis 6 nicht genannt ist 
 

 8. Imkereierzeugnisse 
 

 9. Dünger tierischer Herkunft, ausgenommen Guano, kohlensaurer Kalk sowie Muschel- und 
Austernschalen, auch geschrotet oder gemahlen 


